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TOP 5 

 

Beschluss zu den Durchführungsverträgen zur Erbringung der Aufgabe der Bioabfallverwertung 

 

Zwischen dem Zweckverband und der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH sowie der Bioabfall-

verwertung Schwanebeck GmbH und der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH sind jeweils 

Durchführungsverträge zu schließen. 

Mit dem Durchführungsvertrag zwischen dem Zweckverband und der Bioabfallverwertung Schwane-

beck GmbH werden die von der Gesellschaft zu erbringenden Leistungen und die durch den Zweckver-

band zu zahlende Vergütung festgelegt. Da die Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH weder über 

die erforderlichen Betriebsmittel noch über das erforderliche Personal verfügen wird, wird die ebenso 

in Schwanebeck ansässige Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH mit diesen Leistungen – 

ebenfalls mittels Durchführungsvertrag – beauftragt.  

Die Durchführungsverträge wurden durch die Zweckverbandsmitglieder bereits inoffiziell bestätigt.  

 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Erstfassung der Durchführungsverträge.  
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